
Informationen zum Übertritt 
Liebe Eltern, 

Ihr Kind ist nun in der vierten Klasse und wird im nächsten Jahr eine neue 
Schule besuchen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen 
zum Übertritt. 

Zwischenbericht 

Zur Übersicht über den Leistungsstand erhält ihr Kind am 23. Januar 2026 
einen Zwischenbericht mit Noten für jedes Schulfach (dafür kein 
Zwischenzeugnis).  

Übertrittszeugnis 
- bekommt Ihr Kind am 2. Mai 2026 
- brauchen Sie für die Anmeldung an Realschule und Gymnasium 

(Anmeldezeitraum 5. und 6. Mai 2026) 
- enthält jeweils eine Note in den Fächern Mathematik, Deutsch und HSU 
- aus den Einzelnoten ergibt sich eine Durchschnittsnote 
- beinhaltet eine zusammenfassende Beurteilung der Schuleignung 

Je nach Durchschnittsnote hat Ihr Kind folgende Möglichkeiten:  
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Mit einem Notendurchschnitt ab 3,00 wechselt Ihr Kind auf die Mittelschule 
(wenn es nicht am Probeunterricht an einer Realschule teilnimmt).  

Probeunterricht 
- findet an der aufnehmenden Schule statt 
- Anmeldung mit dem Übertrittszeugnis 
- dauert drei Schultage 
- schriftliche Prüfungen in den Fächern Mathematik und Deutsch 
- zusätzlich mündliche Noten 
- ist bestanden, wenn in einem Fach mindestens die Note 3 und in dem 

anderen Fach mindestens die Note 4 erreicht wurde 
- bei Note 4 in beiden Fächern können Sie als Eltern (nach einem 

Beratungsgespräch) entscheiden 
- ab einem Durchschnitt von 4,5 ist der Probeunterricht nicht bestanden 
- ist dann sinnvoll, wenn ihr Kind in der Grundschule nicht die volle Leistung 

zeigen konnte, z.B. weil es längere Zeit wegen Krankheit gefehlt hat 
- weitere Informationen und Beispiele zu Aufgabenstellungen: 

 https://www.isb.bayern.de  Stichwort „Probeunterricht“ 

Informationen und Beratungsmöglichkeiten 
- Broschüre „Mein Bildungsweg“ oder https://www.mein-bildungsweg.de 
- Beratungslehrkraft der Schule 
- staatliche Schulberatungsstelle 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute auf Ihrem Weg! 
Ihre Beratungslehrkräfte 
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